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Halle, Montag den 12. April 1847.
Hierzu eine Beilage.

17. Juli 1846 führenden Unterſuchungen, ſo wie be
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die m Fn Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der Zten Klaſſe 95ſter Kö den Unterief nigl. Klaſſen Lotterie fiel der Haupt Gewinn von 15,900 Thlr. auf treffend die Oeffentlichkeit in CivilProzeſſen.
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winne zu 100 Thlr. auf Nr. 2960. 4999. 6664. 7316. 26,898. 43,313.
44,298. 71,951. 75,186 und 83,135.

Berlin, den 8. April 1847.
er Königl. General Lotterie-Direktion.
u Bei der heute a Ziehung der Zten Klaſſe 95ſter Königl.
d. Klaſſen Lotterie fiel 1 Gewinn von 3000 Thlr. auf Nr. 20,821
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7 Monats Ueberſicht der preußiſchen Bank,
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en 29 der Bank Ordnung vom 5. Octo-ber 1846).
9) Guthaben von Staatskaſſen, Jnſtituten und

he Feeſeg rwnen, mit Einſchluß des Giro-

ie Berkehrs 6,376,600n Berlin, den 31. März 1847.ge Königl. preuß. Haupt BankDirectorium.
(gez-) v. Lamprecht. Witt. Reichenbach. Meyen.

e Schmidt. Cochius.n.

Das 13te Stück der Geſetz-eSammiung, welches heute ausgege
den wird, enthält unter

Nr. 2824. Die Allerhöchſte Kabinets Ordre vom 7. d. M. nebſt
den beiden Verordnungen von demſelben Tage, betref
fend die Oeffentlichkeit in den nach dem Geſetze vom

Deutſchlanud.
Berlin, d. 7. April. Jhre Königl. Hoheit die Her

zogin von Deſſau und deren Tochter Prinzeſſin
Agnes ſind von Deſſau hier eingetroffen und im koönigl.
Schloſſe abgeſtiegen.

Berlin, d. 9. April. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Salinen- Kaſſen Rendanten Aſchermann zu Halle
den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe zu verleihen.

Se. Durchlaucht der Furſt Alfred zu Salm-Salm
iſt von Anholt, der Furſt von Lichnowsky von Krzyza
nowitz, und der Ober-Jagermeiſter, General- Lieutenant und
Chef des Hof-Jagd-Amts, Fürſt zu Corolath-Beu-
then, von Carolath hier angekommen. Der General
Major und Commandant von Kuüſtrin, v. Corvin-Wiers-
bitzki, iſt nach Kuüſtrin, und der General-Major und Jn-
ſpecteur der ſten Artillerie-Jnſpection, v. Franckenberg,
nach Stettin von hier abgereiſt.

Dem Geruüchte, daß der Stadtgerichtsrath Simon wäh-
rend ſeines Aufenthalts in Mannheim verhaftet worden
ſei, kann auf das Beſtimmteſte widerſprochen werden. Hr.
Simon reiſte vor einigen Tagen hier durch nach Breslau,
um dort ſein Geſchick ruhig abzuwarten. Er wohnte wah-
rend ſeiner diesmaligen kurzen Anweſenheit im Hotel de
Sarxe* und wurde von Niemandem belaäſtigt. (Spen. Z.)

Berlin, d. 10. April. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem kaiſerlich ruſſiſchen Konſular- Agenten Joh. Herrm.
Konopka zu Helſingör und dem Fiſcher und Strandvoigte
Chr. P. Dige zu Alt-Skagen in Juütland die Rettungs
Medaille am Bande zu verleihen.

Se. Durchlaucht der Furſt zu Bentheim-Stein-
furt iſt von Hannover, Se. Durchlaucht der Prinz Karl
Biron von Kurland von Polniſch-Wartenberg, Se.
Durchlaucht der Herzog v. Croy von Dulmen, Se. Durch-
laucht der General-Major und Cyef des 23ſten Landwehr-
Regiments Furſt Adolph zu Hohenlohe-Jngelfin-
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gen, von Breslau, Se. Durchlaucht der Herzog v. Ra-
tibor von Ratibor, Se. Excellenz der Wirkliche Geheime
Rath, Graf Ferdinand zu Stolberg-Wernigerode,
von Breslau, der General- Major und Commandeur der
Iſten Jnfanterie-Brigade, v. Prondzinski, von Koönigs-
berg in Pr. der Schloßhauptmann von Breslau, Graf
v. Schaffgotſch, von Breslau, und der Erbſchenk im
Herzogthum Magdeburg, Graf v. Hagen, von Mockern
hier angekommen.

Königsberg, d. 6. April. Der Candidat Herrendor
fer giebt in der heutigen Königsberger Ztg. folgende Dar-
ſtellung von den (in der geſtrigen Nr. d. Cour. erwähnten)
Vorgaängen in der freien evangeliſchen Gemeinde: Der An-
drang zu dem Gottesdienſt der freien evangel. Gemeinde
war am Charfreitage ſo groß, daß nicht allein beide Saäle,
ſondern auch der ſehr geräumige Hausflur bis in ſeine ent
legenſten Ecken, wohin kaum einzelne Silben des Redners
gelangen konnten gedrängt voll waren. Dies zwang mit
unabweislicher Nothwendigkeit zur endlichen Ausfuhrung
eines längſt gefaßten Gemeindebeſchluſſes, zu Oſtern, wo
ein gleicher Andrang vorauszuſehen war, gleichzeitig in zwei
Lokalen zu predigen. Um dabei alles Aufſehen zu vermei-
den war der Vorſtand Sonnabend Abends dahin überein
gekommen, nur hin und wieder einzelne Gemeindeglieder
davon in Kenntniß zu ſetzen, damit ſie und die Jhrigen
dem ubermäßigen Gedränge dort entgehen und, wenn auch
nur in kleinem Kreiſe, ihr Oſterfeſt in Ruhe feiern könn-
ten. Die Polizei, welche, wie bekannt, ſchon am vergan-
genen Sonntage ſich der Abhaltung eines Gottesdienſtes in
der judiſchen Reſſource widerſetzt hatte, verſuchte auch die
ſes Mal denſelben durch Aufſtellung einiger Beamten zu
hindern. Die ſich Verſammelten ließen ſich jedoch dieſes
Mal nicht abhalten bei einander zu bleiben und die Dinge,
die da kommen wurden, ruhig abzuwarten. Da geſchah
es, daß während in dem Vorzimmer einer der Polizeibeam-
ten einem. Candidaten das Sprechen vor der Verſammlung
unter Androhung empfindlicher Strafen zu unterſagen ſich
bemuhte, plötzlich aus dem nach hinten gelegenen Saale
die kräftige, hoch erhobene Stimme Dr. Rupp's ertoönte:
Chriſt iſt erſtanden! der Gottesdienſt hatte ſeinen Anfang
genommen die Polizei zog ſich zuruck.

Elberfeld. Der hieſige Gemeinderath hat dem Ab-
geordneten der Stadt, Hrn. v. d. Heydt, folgende Anträge
zur Unterſtützung auf dem Vereinigten Landtage ubergeben:
1) Fortentwickelung der reichsſtändiſchen Verfaſſung 2) Auf
hebung der Cenſur unter Erlaß eines angemeſſenen Preß-
geſetzes; 3) burgerliche und politiſche Gleichſtellung ſammt-
licher Staatsburger ohne Rückſicht auf deren religioöſes
Bekenntniß; 4) vollſtändige Oeffentlichkeit aller ſtändiſchen
Verhandlungen 5) eine nationale den Jntereſſen der Jn-
duſtrie entſprechende Handelspolitik.

Nürnberg, d. 4. April. Aufſehen im Publikum
macht die Nachricht, daß auf Anordnung der Regierung
von Mittelfranken den hiefigen Zeitungen hinfort alle nicht
offiziellen Mittheilungen uber Anſtellungen, Verſetzungen
von Beamten ſelbſt ſolche, welche die aus amtlichen Quel-
len ſchoöpfende „Allg. Ztg.“ bringt, ohne Ausnahme geſtri-
chen werden ſollen. Es iſt dies eine Verſchärfung der Cen-
ſur gegen fruüher, und man weiß deshalb dieſe Verfügung
der mittelfränkiſchen Regierung nicht wohl mit der wieder-
holt ausgeſprochenen Abſicht des neuen Miniſteriums in
Einklang zu bringen, wonach der Beſprechung inlandiſcher
Angelegenheiten in der baieriſchen Preſſe ein freier Spiel-
raum geſtattet werden ſoll.

Von der Donau im April. Zu der Frage, ob
von Seiten des preußiſchen Geſandten am Bundestage wirk
lich freiere Jnſtitutionen bezüglich eines allgemeinen Preß-
geſetzes vorgelegt worden ſeien, oder noch vorgelegt werden
ſollen kann aus beſter Quelle mitgetheilt werden daß ei-
ner der höchſten Beamten eines ſuüüddeutſchen Staates, un
ter deſſen Reſſort die Cenſur gehoört, bei geeigneter Gelegen
heit ſich ganz beſtimmt dahin ausgeſprochen hat, die Sache
werde allerdings in der angeregten Weiſe zur Sprache kom-
men, und es wurde dies ſogar in ſehr umfaſſender Form
bereits geſchehen ſein, wenn nicht von Seiten Oeſterreichs
ſehr dringende Gegenvorſtellungen gemacht worden waren,
ſo daß man eine Aenderung der urſprunglichen Anlage fur
nothwendig erachtet habe. Oeſterreich ſoll ziemlich deut-
lich gedroht haben, aus dem deutſchen Bunde auszuſchei-
den, wenn von Seiten der übrigen Staaten die urſprung-
lich in Vorſchlag gebrachten Preßbeſtimmungen angenom-
men wurden.

Kiel, d. 28. März. Endlich einmal mehr als Ge-
ruchte! Nach authentiſchen Nachrichten aus Kopenhagen
iſt man im Staatsrathe zu dem Beſchluſſe gekommen ernſt-
lich Hand an die Loöſung der ſchleswig-holſteiniſchen Wir-
ren zu legen, und zwar auf volksthümlichem Wege. An-
fänglich war der Plan, alle vier Stände- Verſammlungen
nach Kopenhagen zu berufen, um ihnen den Entwurf einer
neuen ſtändiſchen Verfaſſung, modifizirt nach preußiſchem
Beiſpiel, zur Berathung vorzulegen. Mit vollem Rechte
ward aber im Staatsrathe auf den vorauszuſetzenden Wi-
derſpruch der ſchleswig-holſteiniſchen Abgeordneten hinge-
wieſen, welche Proteſt gegen die zahlreichere Vertretung
Daänemarks einlegen wurden. So ward denn ſtatt deſſen
genehmigt, daß die vier Ständeverſammlüngen und außer-
dem der Althing Jslands außerordentlich einberufen werden
ſollen und zwar jede an den gewöhnlichen Orten, jedoch
nur auf drei Tage, während welcher jede von ihnen ſieben
Abgeordnete zur Begutachtung der zu machenden Vorlagen
nach Kopenhagen entſenden ſoll. Einverſtanden ſoll man
ſchon jetzt ſein, daß die beſonderen ſtaatsrechtlichen Ver-
hältniſſe Holſteins auch beſondere Beruckſichtigung verdie-
nen wogegen man Schleswig noch immer als Pertinenz
von Dänemark betrachten mochte.

Trieſt. Bei den ſechs Probefahrten hat die deutſche
Ueberlandpoſt den Sieg uüber die franzöſiſche davongetragen.
Um den Sieg zu benutzen, wird der öſterreichiſche Lloyd
vom Auguſt an die Fahrten zwiſchen Trieſt und Alexan-
drien zweimal monatlich in genauer Verbindung von und
nach Oſtindien beginnen und die nöthigen Einleitungen tref-
fen, um mit der Abfahrt und Ankunft eine regelmäßige
Courierreiſe bis England einzurichten. Der Courier wird
die Briefpackete von Oſtindien den betreffenden Poſtbehoör-
den zur Beförderung uüberliefern und von ihnen die Packete
nach Oſtindien in Empfang nehmen, um gleich nach der
Ankunft in Trieſt mit dem Dampfer nach Alexandrien be-
fordert zu werden. Bringt man mit dieſer Courierreiſe
durch Süddeutſchland und längs dem Rhein das von Oeſter-
reich beantragte Einverſtändniß zwiſchen den Eiſenbahndi-
rektionen auf der Linie von Trieſt bis Hamburg in Verbin-
dung, ſo kann kein Zweifel ubrig bleiben, daß ganz Deutſch
land, der Norden, Holland, Belgien und England den
Weg uüber Trieſt nach Oſtindien und zurück wählen wird.
Jſt in Folge der Herſtellung einer regelmäßigen Dampfs-
ſchifffahrtsverbindung zwiſchen Neuyork und Bremen die
Möglichkeit gegeben, dieſen Weg in 13 Tagen zuruckzule
gen, ſo wird die ganze nordamerikaniſche Correſpondenz
mit Jndien und China ebenfalls den Weg durch Deutſch



land nehmen und ſich in Hannover mit der Ueberlandpoſt
vereinigen; die Briefbeförderung aber wird den Perſonen-
verkehr nach ſich ziehen, wenn die erforderlichen Anſtalten
fur Sicherheit, Bequemlichkeit und Wohlfeilheit getroffen
ſein werden.

Frankreich.
Pa ris, d. 5. April. Der Miniſter des Jnnern, Hr.

Duchatel, hat heute den Geſetzvorſchlag, die Bewilligung
der geheimen Fonds betreffend in der Deputirtenkammer
vorgelegt. Der Kriegsminiſter uübergab einen Geſetzvor-
ſchlag, die Einberufung von 80,000 Dienſtpflichtigen von
der Klaſſe von 1848 betreffend.

Der Courierwechſel zwiſchen Madrid und Paris iſt jetzt
ſehr lebhaft es ſcheint, als folge das Kabinet Pacheco, in
Bezug auf Portugal, den Eingebungen der engliſchen Re-
gierung; man will zu Gunſten der Königin Maria interve-
niren. Unter dieſen Umſtänden dürfte Hr. Breſſon ſich be-
wegen laſſen, an ſeinen Botſchafterpoſten zuruückzukehren.

Die Königin Marie Chriſtine ſoll entſchloſſen ſein, eine
Reiſe nach Madrid anzutreten; es heißt, ſie werde am
10. April dahin aufbrechen.

Hr. v. Glucksberg iſt zum bevollmächtigten Miniſter
des Königs der Franzoſen bei der Königin Jſabelle ernannt
worden.

Von Marſchall Bugeaud iſt eine Flugſchrift Ueber
die Coloniſation Algeriens erſchienen, welche um ſo mehr
Aufmerkſamkeit erregt, als man darin die Anſichten der
Regierung uüber dieſen Gegenſtand ausgeſprochen glaubt.
Der Marſchall weiſt nach daß das bisherige europaiſche
Syſtem der freiwilligen Coloniſation Einzelner, wie es ſich
namentlich in Amerika ausgebildet habe, für Algerien nicht
anwendbar ſei. Jn Amerika fanden die Anſiedler entweder
ganz unbewohnte oder nur von ſchwachen Völkern beſetzte
Länder, und daher konnte jeder Anſiedler ſich vereinzelt
nach ſeinem Willen anbauen. Jn Algerien dagegen fänden
die Anſiedler ſchon bebaute, von kriegeriſchen Volksſtäm-
men bewohnte Gegenden. Daher muüſſe das Syſtem der
gemeinſamen militairiſchen Coloniſation, wie bei den Grie-
chen und Romern, angewendet werden. Die freivwillige
Coloniſation Einzelner könne zwar an der Küſte und in
der Nähe der Städte immerhin ſtattfinden aber in den
übrigen Gegenden müßte das Prinzip der Coloniſation durch
militairiſche Lager Anwendung finden.

Straßburg, d. 1. April. Die Rheinzollfrage war
in der letzten Zeit abermals Gegenſtand lebhafter Unter-
handlungen zwiſchen den verſchiedenen Uferſtaaten. Dem
Wunſche Frankreichs, eine außerordentliche Sitzung der
Centralrheinſchifffahrtscommiſſion zu veranſtalten, iſt indeſ-
ſen nicht willfahrt worden. Jn Bezuz auf das vor eini-
ger Zeit angeregte Begehren, den Flußzoll fur die auf dem
Rhein ſich bewegenden Fruchtladungen proviſoriſch aufzu-
heben ſteht in den nächſten Tagen eine guünſtige Entſchei-
dung zu erwarten.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 17. März. Die von den frü-

heren Metzeleien noch übrig gebliebene chriſtliche Bevölke
rung in Kurdiſtan geht, wie es ſcheint, nunmehr dem
Schickſale ihrer erſchlagenen Bruder entgegen; wenigſtens
laſſen die Nachrichten, welche das Journ. de Conſt. in
ſeiner geſtrigen Nummer mittheilte, das Schlimmſte be-
furchten. Nachdem dies Blatt angefuührt hat, daß die
Sendung des Koemmiſſairs, welchen die Pforte zu Beder-
han Bei geſchickt,
aufgehalten hatte,

und der ſich zwei Monate bei ihm
erfolglos geblieben, fährt es fort:

Mehr als fünf Monate ſind ſeit der Expedition Be-
derhans im Tihari und der Ermordung der Neſtorianer
verfloſſen, und nichts iſt ſeitdem vorgefallen, was die
durch dieſes Ereigniß erzeugte Lage verändert hatte.
Die letzten Nachrichten aus Moſſul vom 21. Februar ſind
vielmehr der Art, daß ſie die ernſthafte Aufmerkſamkeit
der Pforte veſchaftigen müſſen. Bederhan Bei hebt Trup-
pen aus auf der ganzen Ausdehnung ſeines Gebietes, ſetzt
die feſten Plätze in Vertheidigungsſtand, verproviantirt ſie
mit Allem und ſucht durch alle mözlichen Mittel den Fa-
natismus der bewaffneten Banden der Umgebung aufzure-
gen. Die Kurden des rechten Tigris-Ufers haben die Stra-
ße von Dſcheſire nach Moſſul beſetzt, plundern die Dorfer
und verbreiten uüberall auf ihrem Wege Beſturzung und
Verheerung. Bederhan hat kürzlich einen jakobitiſchen
Biſchof und einen Geiſtlichen derſelben Nation hinrich-
ten laſſen; fuünf andere Jakobiten des Dorfes Azih ſind
in das Gefängniß geworfen worden und werden taglich
grauſam gefoltert. Auch die chaldaiſche (chriſtliche) Bevoöl-
kerung, welche im Gebiete dieſes barbariſchen Häuptlings
eingeſchloſſen iſt, lebt in beſtändiger Angſt denn Bederhan
Bei hat gedroht, ſie anzugreifen und ihnen das Loos der
Neſtorianer zu bereiten. Glucklicher Weiſe beſtehen die
Schwierigkeiten, wodurch dieſe gegen die Waffen der Pforte
rebelliſchen Chefs geſchutzt wurden, gegenwärtig nicht mehr.
Wir ſtehen an der Schwelle des Fruhjahrs, und dies iſt
die zu einer in jenen Gegenden vorzunehmenden militairi-
ſchen Operation günſtigſte Zeit.“ Das genannte Blatt
fügt dann hinzu die Pforte habe ſich in den letzten Tagen
ernſtlich mit dem Zuſtande Kurdiſtans beſchaftigt und die
Noth wendigkeit eingeſehen endlich der Anarchie, die in je-
nem Lande herrſcht, ein Ziel zu ſetzen und der chriſtlichen
Bevölkerung, die unter der Tyrannei jener fanatiſchen
Häuptlinge ſchmachte, wirkſamen Schutz zu verleihen. Jn
Harput, dem Schlüſſel von Kurdiſtan, ſtänden 20 bis
25,000 Mann unter dem Befehl von Osman Paſcha. Die-
ſer Paſcha ſei zwar gegenwärtig noch hier, ſo aber könne
das Kabinet ihm am beſten die nöthigen Jnſtruktionen er-
theilen. Der Gouverneur von Diarbekir, Haireddin Paſcha,
der ebenfalls gegen die Kurden mitoperiren muüſſe, ſei vo-
rige Woche auf ſeinen Poſten abgereiſt, und der Gouver-
neur von Moſſul habe außer den regelmäßigen Truppen
auch noch 6 7000 Mann irregulaire Truppen zu ſeiner
Verfügung. Omer Paſcha endlich begebe ſich eben nach
Aleppo zur Armee von Arabien, um von dieſem Armee-
Korps mehrere Regimenter Fußvolk und Reiterei zu neh-
men, und ſie ebenfalls nach Harput zu fuühren. Mit einer
ſolchen Armee und unter ſolchen Anführern, ſchließt das
Blatt, ſei der Erfolg geſichert.

Vermiſchtes.
Von der Saale. (Eingeſandt.) Die zuerſt vom

Muſikdir. Ritter veranlaßte Vereinigung der Liedertafeln
und Maännergeſangvereine aus den Städten Halle, Mer-
ſeburg, Weißenfels, Zeitz u. Naumburg zu einem „Sanger-
bunde an der Saale s wird ein zweites Geſangfeſt in
Naumburg zur Foige haben. Dienstag und Mittwoch
nach Pfingſten den 25. und 26. Mai, verſammeln ſich
außer den Liedertafeln gedachter Städte auch noch die Man-
nergeſangvereine aus den benachbarten kleinern Städten:
Laucha, Freiburg, Mucheln, Hohenmölſen, Kamburg,
Stadtſulza und Apolda, zuſammen wohl über 450 Saänger,
in dem freundlichen Naumburg. Dem dortigen tuüchtigen
Muſikdirektor Claudius iſt für dieſes Geſangfeſt die mu-
ſikaliſche Direction übertragen. Wie wir hoören, ſoll am



erſten Tage in der Stadtkirche eine Aufführung geiſtlicher
Compoſitionen von Reißiger, Löwe und Klein ſtattfinden,
während am zweiten Tage auf dem Markftplatze geeignete
weltliche Geſänge zum Vortrag kommen. Gemeinſchaftliche
Ausflüge nach den reizenden Umgebungen Naumburgs (am
Nachmittage des erſten Tages nach Köſen und Rudelsburg,
am Morgen des zweiten Tages nach der Schoönburg) wer-
den namentlich bei heiterem Wetter dem Geſangfeſte eine
recht freundliche Außenſeite geben. Wenn, wie beabſichtigt
wird eine gaſtliche Aufnahme der Sänger in Naumburg
ſtattfinden ſoll, ſo iſt von Seiten der Aufnehmenden im
Jntereſſe der guten Sache jede nur mogliche Einfach-
heit zu wunſchen. Der Sanger bedarf weiter nichts, als
ein Obdach und ein freundliches Geſicht. Die Erfahrung
hat ſchon oft gezeigt, daß ein ubertriebener und unnoöthi-
ger Luxus in der gaſtlichen Aufnahme der Sanger die Wie-
derkehr derartiger Geſangfeſte erſchwert oder auch verei-
telt hat.

Erfurt. Das Geſuch, welches die Burger und
Bewohner Erfurts an den König wegen Milderung der
dem Kaufmann und Stadtverordneten Hrn. Krackrugge zu-
erkannten Strafe richten, zählt bis jetzt uüber Tauſend Un-
terſchriften. Beiträge zur Deckung der Prozeßkoſten, wel-
che bereits auch von Auswarts zahlreich eingehen, werden
ebenfalls geſammelt.

e

Nürnberg, d. 31. März. Auf die Verſuche hin,
welche im Laboratorium des Frhrn. v. Bibra hier mit
den verſchiedenen Aetherarten bezuglich ihrer Wirkungs-
weiſe auf den thieriſchen Organismus beim Einathmen
gemacht wurden hat Profeſſor Heyfelder vorgeſtern im
Clinicum der Erlanger Univerſität an zwei weiblichen Jn-
dividuen Operationen gemacht, bei welchen die zur Erleich-
terung gebrauchte Narkoſe durch Salzäther herbeigeführt
wurde. Die Operationen waren nicht unbedeutend (die
eine wurde am Fußgelenk vorgenommen bei der andern
handelte es ſich um Entfernung großer Kondylomata), die
Narkoſe erfolgte ſchneller als beim Schwefeläther, war
aber nicht ſo nachhaltig, daher man genöthigt war, die
Jnhalation öfters zu wiederholen. Sonſt ergaben dieſe
Operationen ähnliche Reſultate, wie bei der Narkoſe durch
Schwefeläther. Frhr. v. Bibra und Dr. Harleß ſtellten
eine Reihe von Verſuchen mit den Aetherarten an Thieren
an, und fanden, daß Salpeteräther immer tödtlich und
zwar ſchnell wirkt (es hat dieſer einen äußerſt feinen fri-
ſchem Obſte ähnlichen Geruch), bei Salzäther trat die Nar-
koſe ſchon nach 1 bis 2 Minuten ein bei Schwefeläther
erſt nach 8 bis 10 Minuten), Eſſigäther führte eine ſolche
auch nach einer halbſtündigen Einathmung nicht herbei.
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Perſonen Frequenz
der Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.

Bis inel. 20. März wurden befördert 95,303 Perſonen.
Vom 21. bis incl. 27. März incl.

1490 Perſonen aus dem Zwi-
ſchenverkehr 15,424in Summa 110,727 Perſonen.

Fonds und Geld Cours.,
Berlin den 19. April.

Fonds. f. Pr. Cour. Actien. et Pr. Cour.
Brief. Geld. Brief. Geld. Sem.

St. Schldſch. 92 91 do. do. do. 5 1667,Präm. Sch.d. rl. StettinSeehandl. 95 94 Lit. A. u. B. 108
Kur u. Nm. onn- Köln. 5 SSchldvſchr. 3 91 Schw. Fr. 4 eBerl. Stadt o. do. P. Obl. 4Obligat. 3 93' r ölnM. v.e. 4 912), SWſtpr. Pfdbr. 3 93 9 r. üſſ. Elberf
Grßh. Poſ. do. 4 [102 ſo. do. P. Obl. 4 91

do. do. 3' 92 S agd. Hlbſt. 4
Oſtpr.Pfdbr. 3 97 Magd. Leipz.
Pomm. do. 3 95 do. P. Obl. 4 SK. u. Nm. do. 3 96 96 iederſchl
Schleſ. do. 3 962 Mk. v. eing. 4 S 87do. v. Staat do. Prior. 4 92gar. Lt. B. 32 do. Prior. 5 1100Gold al marc. S de re r7 1 3 Jon 5 1 do. Prior. 4à 5 Thlr. 115 11Disconto 5 do. B. v. eing. 96Rheiniſche 86!,
Actien. do. St. ePr.Brl. Anhalt 111 [1102 (voll eing.) 4do. do. P. Obl. 4 do. do. P. Obl. 4 92

Berl. Hamb. 4 107 do. v. St. gar. 3 Sdo. Prior. 4 965 96 Thüringer 4 96
Potsd.Mgd. 4 91 We-B. C- o. 4 89do. do. P. Obl. 4 n

Königlich Sächfſiſche
Staats Papiere
à 39 im 14 F.
von 1000 u. 500

kleinere
Königl. Sächſ. Land
rentenbr. à 3/,
im 14 F-von 1000 u. 500 948,

kleinere
Königl. Pr. Steuer
Kredit Kaſſenſch.
à 39 im 20fl. F.

von 1000 u. 500
kleinere

Leipz. Stadt Je
gationen à 3 im
14 F.von 1000 u. 500

kleinere
Sächſ. erbl. Pfand
briefe à 3
ven 500
von 100 u 25

S. laufitzer Pfand
briefe à 3

S. laufitzer Pfand
briefe à 3

Leipzig Dresd. Ei-
ſenb. P. Obl. à
33

K. Pr. St. Schuldſch.
à 31 in Pr. Ct.

pr. 100Hamb. Feuerk.Anl.

à 3 (300 Mk.
Bco. 150

Leipzig den 9. April.

89/,

92

3395

106,

91

tagatspapiere.
Actien excl. Zinſ.

K. K. Oeſtr. Meta
pr. 150 fl. Conv.
252 lauf. Zinſen
à 4 o à 103 imJàaà3 14

e e

t

Pr. Frdrd'or. à 5
idem auf 100

And. ausl. Louisd'or
à 5 nach gerin
germ Ausmünzfu
ße auf 100Conv.Spec. u. Gld.

auf 100
idem 10 u. 20 Kr.

auf 100

Act. d. W. B. pr. St.
à 103

Leipz. Bank Actien
à 250 pr. 100

Leipz. Dresd. Eiſenb.
Actien à 100

pr. 100
SächfiſchBaier. do.

pr. 100
Sächſiſch Schleſ. do.

pr. 100
Chemnitz- Rieſager
do. à 100 pr. 100

Löbau Zittauer do.
pr. 100

Magd. Lpyz. do. incl.
Div. Scheine do.

118'

87

100

58,

pr. 100 198

d. h. Steuer- Kredit und StaatsSchulden-KaſſenScheine

11*,,

v a G

22



Ausländiſche Eiſenbahn Actien.
Berlin, den 9. April.

Zf. Brief ſ Geld

erd. Rotterd. 4 93 Eeipzig Dresd. 4
Cöth.Bernb. 4 S ordb. Kaiſ.- Ferd. 4
Hamb. Berged. 4 FESächſ.-Baier. 4 86 85,KielAltonger 4 (1068 arskoeſelo p. St. 72

Quittungsbogen à 4 pCt.

eingez. eingez.Tach.-Maeſt. 20 84 WMagdeb.Wit
Berg-Märkt. 50 84 tenberge 20 86Berl. Anhalt. Mecklenburg. 650 75

Lit. B. 45 100 99 Nordb.Fried
Brexb.Ldwh. 70 rich Wilh. 60 72 7171Brieg-Neiſſe 55 Prinz Wilh.Cafſel-Lippſt. 20 686 (Steele-V.) 90 78
Köln-Minden 80 91 90 [Rh. St. Pr.
Dresd.Görl. 90 100 Aktien 70 908eivorno-Flor. 55 S targ.Poſ. 40 84 SLöban Zittan 70 S ng.CentralMail. Vened. 88 111 Bahn 60 100 De

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 10. April.

Weizen 3 25 bis 4 3 sRoggen 3 123 9 20Gerſte 2 18 e 2 23 9Hafer 17 3Magdeburg, den 9. April. (Nach Wispeln.)

Weizen 88 98 Gerſte 64 66Roggen 84 Hafer 42 45Berlin den 8. April. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer:

Weizen (weißer) 4 4 99 10 auch 4 und 3 21 f. 7
Roggen 3 15 7 auch 3 14 5e Gerſte 2 15 7
Hafer 1 20 99 9 auch 1 19 7

(Den 7. April.)
Das Schock Stroh 8 auch 6
Der Centner Heu 1 auch 20 g.
Der Scheffel Kartoffeln 1 12 6 auch 1 5 metzenweis

à 3 auch 2 99 3 A.
ranntwein- Preiſe.

Die Preiſe von Kartoffel Spiritus waren am
(frei ins Haus gelie-

20

3. April 1847 33 fert) pr. 200 Quart
r. d 33 à 54 vder 10,8007. 33 34 nach Tralles.8. v 33 34 Korn-Spiritus ohneGeſchäft.

Berlin, den 8. April 1847.
Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin

Leipzig, den v. April.
Nach Hresdner Scheffeln.

Weizen 7 20 Agr. bis 8 AgrRoggen 6 20 e 7Gerſte 4 27 5 2iHafer 2 75 3Rappſaat 6 20 mW. Rübſen

S. Rübſen eOel, der Ctr. i r
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 10. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 11 Zoll.
am 11. April Morgens 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 6 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 9. April Nr. 6 und 1 Zoll

n M ,GbcccCCCCCXoSSGOI W r
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Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 9. bis 11. April.

Jm Kronprinzen Hr. Oberſtlieut. v. Rommel m. Gem. a. Er
furt. Hr. Offiz. v. Eckenſtein a. Mainz. Hr. Oekon. v. Lan
enn a. Stangenhagen. Hr. Gutsbeſ. Dorenberg a. Hoöhnſtedt.
r. Jnſp. Mayer a. Köln. Hr. Reg. Rath Borſche a. Frank

furt. Frau Sekr. Grunwald a. Coblenz. Frau Stadtgerichts
räthin de la Roi a. Wollſtein. Die Hrrn. Kaufl. Bardenwerper
a. Hamburg, Peterſen a. Lennep, Stommer a. Braunſchweig,
Kuhne a. Bernburg, Leo a. Berlin, Schmidt a. Magdeburg,
Neviant a. Mettman. Hr. Stud. Neviant a. Halle i/ W. Hr.
Pred. Kerbler a. Rheine. Die Hrrn. Kaufl. Haaſe a. Hamburg,
Michael a. Aachen. Hr. Gutsbeſ. Gebauer a. Nürnberg. Hr.
Apoth. Dammann a. Krakau. Hr. Dr. med. Rothe a. Kaſſel.
Hr. Juſtizrath Herfurt a. Ratibor.

Stadt Zürich: Se. Durchl. der Prinz v. SchoönaichCarolath a.
Lauban. Hr. Stud. theol. Varga a. Siebenbürgen. Hr. Lieut.
Meyer a. Berlin. Hr. Paſtor Kleinau m. Sohn a. Gleine. Hr.
Oekon. Schröder u. Hr. Kaufm. Kuhne a. Göttingen. Die Hrrn.
Kaufl. Höne a. Erfurt, Fricke a. Potsdam, Rüppel a. Dresden,
Schwarz a. Hamburg, Diedrich a. Leipzig, Levy a. Berlin, Köh
ler a. Barmen, Hübner a. Kaſſel. Hr. Rent. Ditrich a. Cöln.
Hr. Amtm. Reil a. Bucha. Hr. Maurermſtr. Scheidel a. Leip
zig. Hr. OLGRefer. v. Normann a. Naumburg. Hr. Dr. med.
Duhm a. Möckern. Mad. Winkworth m. Fam. a. London.

Goldnen Ring Hr. Landwirth B. v. Heldenreich a. Salza. Hr.
Rent. v. Otterberg a. Berlin. Hr. Amtm. Betzſch a. Düben
Hr. Maurermſtr. Schmidt a. Seehauſen. Hr. Oekon. Theer-
mann a. Wittenberge. Hr. Thierarzt Dr. Nicolai a. Allſtedt.
Hr. Conduct. Schulteß u. Frau Aſſeſſor Schulz a. Neuhaldens-
leben. Hr. Maler Nordmann a. Berlin. Hr. Kaufm. Seyffert
a. Magdeburg. Die Hrrnu. Pred. Friedrich a. Trebnitz, Körner
a. Harzerode. Hr. Gutsbeſ. Petri a. Adorf. Die Hrrn. Kaufl.
Pelden a. Tangermünde, Arnſtedt a. Leipzig.

Golvnen Löwen Hr. Prediger Wiele a. Richnow. Hr. Kaufm.
Schmieder a. Danzig. Hr. Gutsbeſ. Lange a. Torgau. Hr.
Holzhdlr. Koch a. Naumburg. Hr. Oekon. Nagelſtädt a. Bres-
lau. Die Hrrn. Kaufl. Wegner a. Eſchenau, Richter a. Magde-

Baier a. Wittenberg. Hr. Gutsbeſ. Heidenreich a. Hal
berſtadt.

Schwarzen Bär: Hr. Maſchinenbauer Brandt u. Hr. Oekon.
Schröder a. Zörbig. Hr. Fabrik. Steinbrecher a. Jlmenau. Hr.
Lehrer Platz a. Schraplau. Hr. Kaufm. Grimm a. Lübeck. Hr.
Zimmermſtr. Barth, die Hrrn. Oekon. Müller u. Weißleder,
Hr. Fleiſchermſtr. Volkland u. Hr. Beamter Dürrſchmidt a. All-
ſtedt. Hr. Buchhdlr. Duhnhof a. Manheim.

Stadt Hamburg: Hr. Jngen. Schilke a. Berlin. Hr. Bürger
meiſter Rhone m. Fam. a. Sangerhauſen. Hr. Partik. Solle g.
Prag. Hr. Gutsbeſ. Nimpho a. Ereuzvurg. Die Hrrn. Kaufl.
Roſenberg a. Magdeburg, Richter a. Leipzig, Rohenthal a.
Potsdam, Teichmann a. Erfurt Richter a. Frankfurt, Hetſch
a. Dresden Schrader a. Glaucha, Nothemann a. Berlin. Hr.
OLGAusk. Wenzel a. Naumburg. Hr. Oberlehrer Kramarezk a-
Heiligenſtadt.

Goldne Kugel: Hr. Landtags-Dep. Becker a. Pauſcha. Hr. Ober
lehrer Herrmann a. Berlin. Hr. Apoth. Serting u. Hr. Oekon-
Haälter a. Stettin. Hr. Bau Jnſp. Götze a. Dresden. Fraäul.
Röle a. Braunſchweig. Die Hrrn. Kaufl. Rothmaler a. Magde-
ute Weidner a. Oſchatz, Retter a. Leipzig. Hr. Partik. Stein
a. Sangerhauſen.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Barone v. Löwitz a. Berlin, v. No
ſtitz a. Dresden. Hr. Rittergutsbeſ. v. Selmer a. Liebenburg.
Die Hrrn. Kaufl. Kummer u. Ortmann a. Quedlinburg, Schaff

Sangerhauſen Schirl u. Hr. Hauptmann Kirchner a.
oblenz.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Folgende Documente, als
A. die Schuld- und Hypothekenverſchrei-

bung des Zimmergeſellen Chriſtian
Heſſe aus Pritſchöna vom 27. Febr.
ausgefertigt den 18. März 1836 über
100 Thlr. Darlehnsforderung des Mühl-
knappen Uhlemann zu Weſenitzz ein
getragen auf dem Grundſtücke Pritſchö-
na No. 17. Ruhbr. III. No. 1. nebſt Hy-
pothekenſchein vom 18. März 1836.

B. Das Bekenntniß des Anſpänners Jo-
hann Wilhelm Rechenberg zu
Döſel vom 27. Mai 1818. über 1700
Thlr. Jllatenforderung ſeiner Ehefrau
Chriſtiane Eliſabeth Rechenberg,
geb. Chriſtian, eingetragen auf dem
Gute Döſel No. 9. Rubr. III. No. 3.
ex decr. vom 2. Juni 1818.

C. Die Schuld- und Pfandverſchreibung
des Halbſpänners Johann Wilhelm
Rechenberg und ſeiner Ehefrau Chri-
ſtiane Eliſabeth geb. Chriſtian zu
Döſel, über 1700 Thlr. Darlehnsfor-
derung des Johann Andreas Spa-
tzier zu Gerbſtedt vom 13. Juni aus
gefertigt, den 14. Juni 1822. eingetra-
gen auf dem Halbſpännergute No. 9.
Döſel Rubr. III. No. 4. nebſt Hypo-
thekenſchein vom 7. März 1823., mit
dem Bemerken, daß die Urkunde jetzt
nur noch über 600 Thlr. gültig.

D. Die gerichtliche Verhandlung d. d.
Halle den 29. Mai 1826., wonach
der Koſſathe Johann Andreas Bol-
ze zu Schiepzig ſeiner Schweſter Chri-

ſtiane Eliſabeth Bolze 125 Thlr.
väterliches und mütterliches Erbtheil zu
gewähren hat, nebſt Hypothekenſchein
über Eintragung der Forderung bei dem
Grundſtücke Schiepzig No. 14. u. 15.
Ruhr. III. No. 2. vom 25. März 1831.

E. Die Obligation vom 16. Febr. 1819.,
ausgefertigt den 20. Febr. 1819. über
95 Thlr., welche die verehel. Berg-
mann Buchmann, Anne Chri-

wollen

ſtiane geb. Haaſe zu Cönnern von
dem Windmüller Chriſtoph Albert
Regal daſelbſt gegen 4 Procent Zinſen
und ſechsmonatliche Aufkündigung er-borgt hat und welche lt. Beaugeng de

20. Febr.

eingetragen ſtehen,
ſind angeblich verloren gegangen und es iſt
auf deren Amortiſation von den Jntereſ
ſenten angetragen worden.

Es werden daher alle Diejenigen wel
che an den vorgedachten Forderungen reſp.
Documenten als Eigenthümer, Eeſſtonarien, v rſität, Schulberg Nr. 59,
Pfand- oder ſonſtige Brief- Jnhaber An

1819. bei dem Grundſtücke
Cönnern No. 203. Ruhr. III. No. 2. cher Hagemann, große Ulrichſtr. Nr. 56. Montag den 12. April:

ſprüche zu haben vermeinen, hierdurch vor
geladen im Termine

den 12. Mai d. J. Vormittags
11 Uhr

vor dem Deputirten Herrn Land und
Stadtgerichtsrath Bennhold an Gerichts-
ſtelle hieſelbſt Zimmer No. 18. perſönlich
oder durch gehörig legitimirte Bevollmäch-
tigte, wozu die Herren Juſtiz-Commiſſa-
rien Juſtizrath Quinque, Fiebiger und
Gödecke allhier, in Vorſchlag gebracht
werden, zu erſcheinen und ihre Anſprüche
geltend zu machen, widrigenfalls die Aus-
bleibenden mit ihren etwaigen Anſprüchen
präcludirt, und die vorgedachten Docu-
mente werden amortiſirt werden.

Halle a. S., den 11. Januar 1847.
Königl. Preuß. Land- u. Stadt-

gericht.
v. Koenen.

Bekanntmachung.
Die von dem hieſigen Kreiſe zur dies

jährigen Landwehr- Uebung zu ſtellenden
Kavallerie-Pferde ſollen für 1 Thlr. 5 Sgr.
pro Pferd und Tag auf 14 Tage und
zwar vom 13. bis 26. Mai incl. gemie-
thet werden.

Der Herr Major, Stiftsdirector von
Trotha auf Schkopau wird die hierzu
freiwillig zu ſtellenden Pferde

am 13., 14. und 15. April 1847
auf ſeinem Rittergute in Augenſchein neh-
men, weshalb alle diejenigen,
Pferde miethweiſe dem Kreiſe überlaſſen

dieſelben an einem der vorbemerk-
ten Tage dem Herrn c. von Trotha
auf dem Rittergute Schkopau vorzufüh-
ren und die näheren Bedingungen dort zu
vernehmen haben.

Hier bemerke ich nur ſo viel,

welche ihre eigenen Pferde
die letztern ebenfalls an jenen Tagen dem
Herrn c.
über den eigenthümlichen Beſitz derſelben
durch ein ortsobrigkeitliches Atteſt auswei
ſen müſſen.

Merſeburg, den 5. April 1847.
Der Königl. Landrath

Weidlich.
Einen Lehrhurſchen ſucht der am mma-

Mehrere Ackerpferde verkauft das Amt

Brachwie
Vier ganz friſch tapezirte, gut aus-

meublirte Zimmer, dicht neben der Uni-
beim Buch-

binder Lincke.
III

welche ihre

daß Pferde
über 10 und unter 5 Jahren nicht angenommen werden, und daß Wehrmänner, heim

reiten wollen,

von Trotha vorſtellen und ſich

J. G. Grosse,
große Ulrichſtraße Nr. 15,

empfiehlt beim Beginn der Schulen ſein
Lager aller nöthigen Schulbücher,
Schreib- und Zeichnenmateriag-
lien und verſichert die reellſte Bedienung

Ritterguts-Verkauf.
Daſſelbe ſchön gebaut, 1 Stunde von

einer Stadt und Eiſenbahn entfernt, mit
Jagd, Gerichtsbarkeit, Braunkohlenlager,
Fiſcherei c. ſoll für 48,000 Thlr. ver-
kauft werden. 10,000 Thlr. ſind zur
Uebernahme erforderlich das Uebrige kann
lange Jahre mit billiger Verzinſung ſtehen
bleiben.

Das Nähere durch den Oekonom und
Commiſſ. Wilh. Gähler in Schkeu-
ditz.

Stühle mit Etrohſttzen
aus der Königl. Sächſiſchen Straf- Anſtalt
Waldheim habe ich in Commiſſion erhalten
und empfehle e beſtens.

Sockel,große non Hr. 71.

G. Martini, Damwenkleidermacher,

jetzt wohnhaft Schmeerſtraße Nr. 489, em
pfiehlt ſich einem geehrten Publikum und
bittet um ferneres Wohlwollen und ge-
nrigte Atſſer4ge.

Ein oedentiiches. Dienſtmädchen findet

zum 1. Mai einen Dienſt Leipzigerſtraße
Nr. 1640 im Garten.

t rrrrrereeeaoJunge Leute ſtnden bei gutem Lohne

dauernde Beſchäftigung.
C. Curſtädt, Sbeinſtrase Nr. 1503.
Zwei fette Schweine ſind zu verkaufen

Bäcker in Brachwitz.

Jch bedaure ſehr, daß ſich eine Familie
durch, die von Jemand, beſtimmt aus

Scherz geſprochenen Worte zu Hoffnungen
hinreißen ließ, die mir nie in den Sinn
kamen zu erwecken. Sr.

Ein ordentliches Kindermädchen wird zu
miethen geſu cht Märkerſtraße Nr. 458.

Theater Anzeige.
Zum 2ten Male:

Uriel Aceoſta.

Drei fehlerfreie Pferde
ſtehen auf der Poſthalterei zu Lützen aus

freier Hand zum Verkauf.

Heute Montag, im Hötel Je Pusso
Tanzmuſik.
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Gewölbe-Vermiethung.
Das in meinem, dem früher Pedroni-

ſchen Hauſe in der Gotthardsſtraße, bei
ſehr vortheilhafter Lage in dem frequente-
ſten Theile der Stadt, ſeit vielen Jahren
und ſo auch gegenwärtig von Herrn L.
Lautenſchläger zum Betriebe eines
Materialwaaren- Geſchäfts be-
nutzte Lokal, ſteht von Michaeli d. J. ab
zu vermiethen.

Merſeburg, im April 1847.
Dr. Krieg.

Lehrlings-Geſuch. Jn einer hie-
ſigen Material Handlung wird ein junger
Menſch mit nöthigen Vorkenntniſſen als
Lehrling gegen billige Bedingungen geſucht,
auch kann derſelbe ſofort antreten. Das
Nähere ertheilt auf portofreie Anfragen

Jlsberger,
Senſal in Naumburg a. /S.

m

Ein Protokollführer, der bereits mehrere
Jahre bei einem Special-Commiſſar gear
beitet hat, und fähig iſt, die vorkommen-
den Expeditionen und Berechnungen brauch-
bar auszuführen, findet, unter Beibrin-
gung guter Zeugniſſe, bei dem Unterzeich-
neten Beſchäftigung.

Zeitz, den 6. April 1847.
Richelmann,

Oekonomie- Commiſſar.

Freitag den 16. April d. J.
Vormittags 10 Uhr

ſollen an meinem Hauſe hier 2 ganz
brauchbare braune Pferde öffentlich an den
Meiſtbietenden gegen ſofortige Zahlung ver
kauft werden.

Lützen, den 7. April 1847.
Krüger.

Ein Mädchen gebildeter Eltern, 22
Jahr alt, ſucht ſchleunigſt ein Unterkom
men als Wirthſchafterin, jetzt mehr noch
zur Ausbildung, weshalb nicht auf hohes
Salair geſehen wird.

Das Nähere iſt zu erfahren Leipziger-
ſtraße Nr. 1624 bei Frau Hartmann.

Das in Halle neu errichtete Piag-
noforte- Magazin von Schiborr
(Steinweg Nr. 1671, ganz nahe dem Fran-
ckensplatze) empfiehlt ſein reichhaltiges La-
ger Pianos zu Fabrikpreiſen.

Neue Pianoforte vermiethet das Piano-
forte- Magazin von Schiborr, Steinweg
Nr. 1671.

Der Bote Lämmerhirt und der Buch-
drucker E. Gönner werden aufgefordert,
ihrer Verpflichtung nachzukommen.

C. Zöllner, Nr. 449.
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Tanzunterricht.
Jm Laufe des vergangenen Winters wurde ich von verſchiedenen Seiten aufge

fordert auch in hieſiger Stadt, wie ſchon an mehreren meiner früheren Aufenthalts
orte, Tanzunterricht zu ertheilen, vermochte aber dieſem Wunſche nicht nachzukommen,
weil meine Stellung zur hieſigen Bühne mir dieſen Unterricht nur als Nebenbeſchäfti
gung zu treiben erlaubt haben würde. Da ich nun für die kommenden Monate von
dieſer Seite her weniger in Anſpruch genommen bin und von Einem Wohllöblichen
Magiſtrat bereits die erforderliche Genehmigung erhalten habe: ſo erlaube ich mir die
ergebenſte Anzeige an ein hochverehrtes Publikum, daß ich in dieſen Tagen einen Un
terrichtscurſus im Tanzen, für Kinder wie für Erwachſene, zu eröffnen beabſichtige.
Mein Beſtreben wird dahin gerichtet ſein, neben einer gründlichen Anweiſung in den
üblichen, neueren Geſellſchaftstänzen, ganz beſonders auch die äußere Haltung und die

geſellſchaftliche Tournüre der Lernenden ſorgfältig zu überwachen, und denſelben den
Unterricht ſo leicht und angenehm als möglich zu machen.

Das Honorar für einen dreimonatlichen Curſus von 48 Stunden, inel. Muſik,
Lokal c. beträgt 5 Thlr. Gold und iſt nach beendigtem Unterrichte zu entrichten.

Hierauf Reflectirende erſuche ich, in meiner Wohnung, Harzgaſſe Nr. 1332,
mit mir Rückſprache nehmen, oder daſelbſt ihre Adreſſe gefälligſt abgeben zu wollen.

Halle, den 1. April 1847. Wilhelm Roeceo,Mitglied des hieſigen Theaters.

Saalſchifffahrts-Verein.
Der Saalſchifffahrts-Verein, im Beſitz von 200 Stück tüchtigen Kähnen, über

nimmt Transporte zu Waſſer in größten Quantitäten, wie in einzelnen Centnern be
ſonders von und nach der Saale und Unſtrut und von da nach Berlin, Hamburg,
Dresden und den zwiſchen gelegenen Orten.

Zu Agenten des Vereins ſind in Halle Herr J. W. F. Wiede, in Berlin
Herr C. J. Sulzer, in Hamburg Herr J. F. Kolle Sohn beſtellt, welche Herren
den Verein in allen Geſchäfts- Angelegenheiten vertreten.

Von Hamburg nach Halle und den Orten an der Saale unterhält der Ver
ein eine geregelte Reihefahrt für Güter, der Art, daß nur immer ein Kahn in Ladung
liegt, dem ein anderer folgt, ſobald der erſtere beladen iſt; zu dieſer Reihefahrt wer
den die Aufgaben der Güter an die Herren Procureurs Julius Kühne, J. F.
Kolle K Comp. und Weygand in Hamburg erbeten und wünſcht der Verein
keine beſondere Bevorzugung des einen oder andern der Herren Procureurs wie ſolche
der Wohllöbl. Vorſtand des Vereins für den Halleſchen Handel durch ſein Circular
vom 24. Febr. o. dem zwiſchen demſelben und dem Saalſchifffahrts-Vereine beſtehen
den Contracte entgegen, ausgeſprochen hat; da nur ein gemeinſchaftliches, nicht ein
ſeitiges Wirken dem raſchen und guten Fortgange der Transporte förderlich ſein kann.

Jn Berlin und Halle werden die genannten Herren Agenten den ſchnellſten
und billigſten Transport der Waaren darbieten können, da der Verein durch ſeine be
deutende Transporte an Salz, Thon, Kohlen c. ſtets Gelegenheit hat, durch Beila
dung die Waaren fortzuſchaffen.

Sollte ſich das Bebürfniß einer Agentur in Magdeburg herausſtellen, ſo wird
der Verein nicht anſtehen, auch an dieſem Platze einen Agenten zu beſtellen.

Die an den Verein zu richtenden Briefe werden unter Adreſſe
Der Direction des Saalſchifffahrts- Vereins

Die Direetion.
C. Trimpler.

erbeten.
Alsleben a. Saale im April 1847.

Vom 12. April d. J ab befinden ſich mein

Magazin für Toiletten und Coiffeur-
Gegenſtände,

Haarſchneide-Salonsſowie meine

nicht mehr große Ulrichsſtraße Nr. 66, ſondern große Ulrichsſtraße Nr.
im Hauſe des Herrn Anton Zeiz.

Jch bitte ein geehrtes hieſiges und auswärtiges Publikum ergebenſt, das mir bis-
her in ſo reichem Maaße zu Theil gewordene Vertrauen auch in dieſem neuen Lokale
gütigſt zuwenden zu wollen. Mein Beſtreben wird ſtets dahin gerichtet ſein, jeden
mir gewordenen Auftrag ſchnell und gut auszuführen. Feſte und billigſte Preiſe ſtelle
ich wie bisher.

Hermann Schöttler, gr. Ulrichsſtraße Nr. 4,
der Hecker'ſchen Glashandlung gegenüber.
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Ehre, dem die Ehre gebühret.
Die Kirche zu Kirchſteitz iſt durch eine von den Orgelbauern Herren Böhme

und Winter aus Zeitz neu erbaute Orgel verſchönert worden. Bälge, Windfüh-
rungen und Windbehälter ſind zweckmäßig und dauerhaft conſtruirt. Das Regierwerk
iſt ebenſo ſinnreich angelegt, als mit Fleiß und Accurateſſe ausgeführt. Durch die
Ueberleitung der großen, kleinen und eingeſtrichnen Octave auf ein zweites Manual
ſind weſentliche Vortheile gewonnen worden. Es verdient dieſe Einrichtung um ſo mehr
Dank, als ſie, ohne durch den Contrakt geboten zu ſein eine nicht unbedeutende
Mehrarbeit verurſacht hat. Jn Betreff des Pfeifenwerks verdient die Orgel ganz be
ſondere Anerkennung. Von den Stimmen hat jede die ihr zukommende characteriſtiſche
Klangfarbe und ſie bilden in ihrer Zuſammenwirkung ein ſchönes Ganze. Vorzüglich
gelungen dürfte namentlich das unter dem Namen Portunal-Flöte eingeführte
ſanfte, und doch die Fülle nicht ausſchließende Regiſter ſein. Das Aeußere der Orgel
iſt dauerhaft, ſauber und geſchmackvoll hergeſtellt.

Möge das wohlgelungene Werk Jahrhunderte lang eine Zierde des Gotteshauſes
zu Kirchſteitz ſein und das Andenken des edlen Mannes,
verdankt, bei vielen Geſchlechtern im Segen erhalten!

Für die Abgebrannten in Wernigerode ſind bei dem Unterzeichneten einge
gangen: Am 2. April von B. 2 Thlr. nebſt Kleidungsſt. u. Wäſche. Am 3. April
von Hrn. A. 2 Thlr. von Hrn L. 1 Thlr. von dem K. W. St. A. 1 Thlr. 2 Sgr.
von Hrn. R. 10 Thlr. von Hrn. R. 15 Sgr. nebſt Kleidungsſt.; von Hrn. W.
2 Thlr. Am 4. April von D. 6 Thlr. von Mad. Fr. 15 Sgr. nebſt Kleidungsſt.
von E. L. 5 Sgr. von Ungen. 1 Thlr.; von Fr. S. S. 15 Sgr. von Hrn. Q.
1 Thlr. nebſt Kleidungsſt. Am 5. Apr. von Hrn. B. 10 Sgr. von Hrn. M. 1 Thlr.
nebſt Kleidungsſt.; von Hrn. K. 1 Thlr. von Hrn. C. P. 1 Thlr. von G. B.
3 Thlr. von Hrn. K. in Holleben 2 Thlr. von Fräul. G. Kleidungsſt. Am 6. Apr.
von W. G. 3 Sgr. von Hrn. H. 1 Thlr.; von Ungen. 2 Thlr. von Ungen. 2 Thlr.
von Mad U. 10 Sgr. von Fr. 2 Sgr. von Br. 10 Sgr. von Fr. P. H. u.
Hrn. K. L., S. L. Kleidungsſt. u. Wäſche. Am 7. Apr. von Ungen. 1 Thlr. nebſt
Kleidungsſt. u. Wäſche; von Ungen. 5 Sgr. von Ungen. 10 Sgr. von Ungen. 1 Thlr.
nebſt Kleidungsſt. von Ungen. 2 Thlr. nebſt Kleidungsſt.; von Hrn. H. 20 Sgr.
von Dem. K. 10 Sgr. nebſt Kleidungsſt. u. Wäſche. Am S. April von Hrn. S.
1 Thlr. von Hrn. D. 1 Thlr. von Hrn. Kl. 20 Sgr. nebſt Kleidungsſt. von Un-
gen. 15 Sgr. von Hrn. Kr. 1 Thlr. von 2 Ungen. Kleidungsſt. u. Wäſche. Am
9. Apr. von A. B. 7 Sgr. von E. in R. 2 Thlr. von Fr. K. N. 3 Thlr. von
2 Ungen. Kleidungsſt. Wäſche u. 1 Kopfkiſſen. Am 10. April von F. D. 1 Thlr.
von Hrn. G. u. V. 1 Thlr. 20 Sgr. von Hrn. Fe. 2 Thlr. von Ungen. Kleidungsſt.
und Wäſche.

Alle dieſe Gaben der Liebe ſind (mit Ausnahme der 8 zuletzt erhaltenen, welche
erſt in der nächſten Woche abgeſchickt werden können) am 5., 8. u. 9. April an den
Verein, der ſich in Wernigerode zur Unterſtützung der Abgebrannten gebildet hat,
abgeſandt und dienen jetzt bereits dazu, die ſchreckliche Noth jener Unglücklichen zu lin-
dern, in deren Namen ich den menſchenfreundlichen Gebern den innigſten Dank ab-
ſtatte, und um fortgeſetzte gütige Zuſendungen für dieſelben inſtändigſt bitte.

Halle, den 10. April 1847. Dr. Bindſeil.
Für die Abgebrannten in Wernigerode ſind bei uns eingegangen: Von B.

2 Thlr.; G. S. 4 Thlr. C. B. 2 Thlr. M. 5 Thlr. G. 15 Sgr. U. 1 Thlr.;
Rittergutsbeſitzer H. in C. 3 Thlr. und ein Pack Kleidungsſtücke g. 3 Thlr. Unge-
nannt 2 Thlr. J. C. B. 20 Sgr. C. M. 5 Sgr. St. 10 Sgr. Schulze H. in
D. 1 Thlr. K. 1 Thlr. S. 1 Thlr. von einer ungenannten Dame 1 Thlr. M. C.
1 Thlr. F. O. H. 2 Thlr. P. W. 2 Thlr. Ungenannt 15 Sgr. Ungenannt 1 Thlr.
Pf. 15 Sgr. Sth. 15 Sgr. bei dem Feſtmahle auf der Weintraube am 8. April
geſammelt 41 Thlr. 10 Sgr. Ungenannt 1 Thlr. 12 Sgr. H. v. G. 1 Thlr.
5 Sgr. A. H. 10 Sgr.

Dieſe Beiträge ſind theils durch Vermittelung des Herrn Dr. Bindſeil, theils
von uns direkt nach Wernigerode befördert worden. Auch zur Annahme weiterer Bei-
träge ſind wir bereit und bitten um recht zahlreiche Zuſendungen.

H.alle, den 10. April 1847. C. A. Schwetſchke und Sohn,

Gebauerſche Buchdruckerei.

dem es ſeine Entſtehung
X.

Familien Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Mittag erfolgte glückliche
Entbindung ſeiner Frau von einem geſun-
den Knaben beehrt ſich ſeinen Freunden
und Bekannten hierdurch ſtatt durch beſon
dere Meldung anzuzeigen

Halle, den 9. April 1847.
Profeſſor Dr. Blaſius.

Entbindungs Anzeige.
Heute wurde meine liebe Frau, geb.

Zeymer, von einem Sohne glücklich ent
bunden.

Polbitz, den 5. April 1847.
W. Springer.

Todes- Anzeige.
Den nach langen, ſchweren Leiden und

hartem Todeskampfe heute früh 103/, Uhr
erfolgten Tod ſeiner geliebten Frau, Hen-
riette geb. Freyin v. Gärtner, zeigt
mit der Bitte um ſtille Theilnahme an

Halle a./S., den 9. April 1847.
v. Koenen,

Land u. Stadtgerichts Director.
t en

Todes Anzeige.
Am S. d. M. endete ein plötzlicher und

ſchmerzloſer Tod das Leben unſerer theuren
Mutter, der verwittweten Kanzlerin Wil
helmine Niemeyer geb. v. Köpcken,
im 78. Jahre ihres Alters. Dem weiten
Kreiſe entfernter Freunde und Bekannte
widmen wir in tiefer Trauer dieſe erge
benſte Anzeige.

Halle, d. 9. April 1847.
Die hinterbliebenen Kinder,
Schwiegerkinder und Enkel.

Todes- Anzeige.
Am 31. März Vormittags 9 Uhr ent

ſchlief ſanft und ruhig nach langen und
ſchweren Leiden unſer guter Sohn und
Bruder, Wilhelm Guſtav Traut-
mann, in einem Alter von 21 Jahren.
Theilnehmenden Freunden in der Ferne
dieſe traurige Nachricht.

Landsberg, den 7. April 1847.
Die betrübten Eltern

und Geſchwiſter.

Todes-Auzeige.
Heute Nachmittag 2 Uhr nahm Gott

unſere innigſt geliebte Mutter, die verwitt-
wete Johanne Marie Eliſabeth Köt-
teritz geb. Kirchner nach achttägigen
ſchweren Leiden im 60. Lebensjahre zu ſich.

Dieſen herben Verluſt zeigen Verwand
ten und Freunden, um ſtille Theilnahme
bittend, tiefbetrübt an

Halle und Merſeburg,
den 9. April 1847.

die Hinterbliebenen.
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Couriers, Halliſche Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 12. April 1847.

Patent,
die Bildung neuer Religions-Geſellſchaften

betreffend.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kö-

nig von Preußen c. c.
thun hierdurch kund und zu wiſſen:

Jndem Wir beifolgend eine Uns von Unſerm Staats-
miniſterium uüberreichte Zuſammenſtellung der im Allgemei-
nen Landrecht enthaltenen Vorſchriften über Glaubens und
Religionsfreiheit zur öffentlichen Kenntniß gelangen laſſen,
finden Wir Uns bewogen, hierdurch zu erklären, daß, ſo
wie Wir einerſeits entſchloſſen ſind, den in Unſeren Stag-
ten geſchichtlich und nach Staatsverträgen bevorrechteten
Kirchen, der evangeliſchen und der roömiſch- katholiſchen nach
wie vor Unſeren kraftigſten landesherrlichen Schutz ange-
deihen zu laſſen und ſie in dem Genuß ihrer beſonderen
Gerechtſame zu erhalten, es andererſeits eben ſo Unſer
unabänderlicher Wille iſt, Unſeren Unterthanen die in dem
Allgemeinen Landrecht ausgeſprochene Glaubens- und Ge-
wiſſensfreiheit unverkummert aufrecht zu erhalten, auch ih
nen nach Maßgabe der allgemeinen Landesgeſetze die Frei-
heit der Vereinigung zu einem gemeinſamen Bekenntniſſe
und Gottesdienſte zu geſtatten.

Diejenigen, welche in ihrem Gewiſſen mit dem Glau-
ben und Bekenntniß ihrer Kirche nicht in Uebereinſtimmung
zu bleiben vermögen und ſich demzufolge zu einer beſonde-
ren Religions- Geſellſchaft vereinigen oder einer ſolchen ſich
anſchließen genießen hiernach nicht nur volle Freiheit des
Austritts, ſondern bleiben auch, inſoweit ihre Vereinigung
vom Staate genehmigt iſt, im Genuß ihrer burgerlichen
Rechte und Ehren jedoch unter Beruckſichtigung der
56. 5, 6, 27 31 und 112. Tit. 11. Thl. II. des Allgemei-
nen Landrechts dagegen können ſie einen Antheil an den
L D

Dieſe Paragraphen lauten:
9. 5. Auch der Staat kann von einem einzelnen Unterthan die

Angabe: zu welcher Religionspartei ſich derſelbe bekenne nur als-
dann fordern, wenn die Kraft und Guültigkeit gewiſſer bürgerlichen
Handlungen davon abhangt.

g. 6. Aber ſelbſt in dieſem Falle konnen mit dem Geſtandniſſe
abweichender Meinungen nur diejenigen nachtheiligen Folgen fur
den Geſtehenden verbunden werden, welche aus ſeiner dadurch, ver
möge der Geſetze, begründeten Unfaähigkeit zu gewiſſen bürgerlichen
Handlungen oder Rechten von ſelbſt fließen.

g. 27. Sowohl offentlich aufgenommene als blos geduldete Re
ligions- und Kirchengeſellſchaften müſſen ſich, in allen Angelegen-
heiten, die ſie mit andern bürgerlichen Geſellſchaften gemein ha
ben, nach den Geſetzen des Staats richten.

d. 28. Dieſen Geſetzen ſind auch die Obern, und die einzelnen
e ſer, in allen Vorfaällen des bürgerlichen Lebens unter
worfen.

9. 29. Soll denſelben, wegen ihrer Religionsmeinungen, eine
Ausnahme von gewiſſen Geſetzen zu ſtatten kommen ſo muß der
gleichen Ausnahme vom Staate ausdrücklich zugelaſſen ſein.

30. Jſt dieſes nicht geſchehen: ſo kann. zwar der Anhaänger
einer ſolchen Religionsmeinung etwas gegen ſeine Ueberzeugung zu
thun nicht gezwungen werden

verfaſſungsmäßigen Rechten der Kirche, aus welcher ſie
ausgetreten ſind, nicht mehr in Anſpruch nehmen.

Befindet ſich eine neue Religions Geſellſchaft in Hin-
ſicht auf Lehre und Bekenntniß mit einer der durch den
weſtphäliſchen Friedensſchluß in Deutſchland anerkannten
chriſtlichen Religionsparteien in weſentlicher Uebereinſtim-
mung und iſt in derſelben ein Kirchen- Miniſterium einge-
richtet, ſo wird dieſem bei Genehmigung der Geſellſchaft
zugleich die Berechtigung zugeſtanden werden, in den Lan-
destheilen, wo das Allgemeine Landrecht oder das gemeine
deutſche Recht gilt, ſolche die Begrundung oder Feſtſtellung
burgerlicher Rechtsverhältniſſe betreffende Amtshandlungen,
welche nach den Geſetzen zu dem Amte des Pfarrers gehö
ren, mit voller rechtlicher Wirkung vorzunehmen. Jn-
wiefern einer neuen Kirchen Geſellſchaft dieſer Art außer-
dem noch einzelne, beſondere Rechte zu verleihen ſind, bleibt
im vorkommenden Falle, nach Bewandtniß der Umſtande,
Unſerer Erwägung vorbehalten.

Jn allen anderen Fallen bleiben bei neuen nach den
Grundſätzen des Allgemeinen Landrechts zur Genehmigung
von Seiten des Staats geeignet befundenen Religions-Ge-
ſellſchaften die zur Feier ihrer Religionshandlungen beſtell-
ten Perſonen von der Befugniß ausgeſchloſſen, auf burger-
liche Rechtsverhältniſſe ſich beziehende Amtshandlungen der
oben bezeichneten Art mit civilrechtlicher Wirkung vor-
zunehmen; dieſe ſoll bei den Gegenſtänden jener Amtshand-
lungen nach näherer Vorſchrift der dieſerhalb von Uns
heute erlaſſenen beſonderen Verordnung durch eine vor der
Gerichts Behörde erfolgende Verlautbarung ſichergeſtellt
werden, den Betheiligten jedoch geſtattet ſein, die gedach-
ten Amtshandlungen mit voller Wirkung auch durch einen
Geiſtlichen einer der öffentlich aufgenommenen chriſtlichen
Kirche verrichten zu laſſen, wenn ein ſolcher ſich dazu be-
reitwillig findet.

Nachdem die jetzigen Bewegungen auf dem kirchlichen
Gebiete Uns veranlaßt haben, unſere Grundſatze uber Zu
laſſung und Bildung neuer Religions-Geſellſchaften im All-
gemeinen auszuſprechen, behalten wir Uns vor, mit Be-
nutzung der bei Anwendung derſelben zu machenden Erfah-
rungen nach Bedurfniß, die über dieſen Gegenſtand beſte-
henden, in der anliegenden Zuſammenſtellung enthaltenen
Vorſchriften des Allg. Landrechts durch beſondere geſetzliche
Beſtimmungen zu ergänzen.

Urkundlich unter Unſerer Hochſteigenhändigen Unter-
ſchrift und beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 30. März 1847.
(I,. 8.) Friedrich Wilhelm.

d. 31. Er muß aber die nachtheiligen Folgen, welche die Ge-
ſetze mit ihrer unterlaſſenen Beobachtung verbinden, ſich gefallen

laſſen. td. 112. Auch iſt der Staat berechtigt, jeden Einwohner zur
Beobachtung ſolcher außern Kirchengebräuche und Einrichtungen
derjenigen Religionspartei, zu der er ſich bekennt, in ſo weit an
zuhalten, als davon, vermöge der Geſetze, die Beſtimmung oder
Gewißheit bürgerlicher Rechte abhangt.



Zuſammenſtellung
der

in dem Allgemeinen Landrechte enthaltenen Beſtim
mungen über Glaubens und Religions-Freiheit.
1. Jedem Einwohner im Staat ſteht fur ſeine Perſon vollkom

mene Glaubens und Gewiſſens Freiheit zu. Die Begriffe der Ein
wohner des Staats von Gott und goööttlichen Dingen, der Glaube
und der innere Gottesdienſt können kein Gegenſtand von Zwangs
Geſetzen ſein. Niemand iſt ſchuldig, über ſeine Privat Meinungen
in Religionsſachen Vorſchriften vom Staate anzunehmen. Niemand
ſoll wegen ſeiner Religions Meinungen beunruhigt, zur Rechenſchaft

ezogen verſpottet oder gar verfolgt werden. 88. 1 bis 4. Theil II.
it. 11. des Allg. Landrechts. Jedem Bürger des Staats, welchen

die Geſetze fähig erkennen, für ſich ſelbſt zu urtheilen, ſoll die Wahl
der ReligionsPartei, zu welcher er ſich halten will, frei ſtehen.
Tit. 2 F. 74 seq. Der Uebergang von einer Religions Partei zu ei-
ner anderen geſchieht in der Regel durch ausdrückliche Erklärung.

40 und 41. Theil II. Tit. 11 des Allg. Landrechts. Durch Beru-
fung auf abweichende Glaubens Anſichten kann jedoch der Einzelne
ſich gegen die durch die allgemeinen Landesgeſetze bedingten civil- und
ſtrafrechtlichen Folgen ſeiner Handlungen nur dann ſchützen, wenndas Geſetz zu Gunſten ſeiner Glaubensgenoſſen eine Ausnahme von

einzelnen allgemeinen Beſtimmungen nachgelaſſen hat, und in ſo weit
als er durch ſeine eigenthumlichen Religions Anſichten verhindert
wird, diejenigen Rechts Handlungen vorzunehmen, deren Form nach
den Geſetzen durch beſtimmte religiöſe Ueberzeugung bedingt iſt, muß
er ſich die daraus folgende Verminderung ſeiner bürgerlichen Rechts-
fähigkeit gefallen laſſen. 99. 5 und 6. 27 bis 31. 112. eben-
daſelbſt.ß z Den Einzelnen ſteht es frei, mit Genehmigung der Obrigkeit,

ſich zu Religions Uebungen zu verbinden und gemeinſchaftliche Zu-
ſammenkunfte zu halten, in ſo weit dadurch nicht die gemeine Ruhe,
Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, 99. 9 und 10. Theil II. Tit.
11. g8. 1 bis 3. Theil II. Tit. 6. eine ſolche Verbindung hat aber
nur dieſelben Rechte, wie jede andere erlaubte Privat Geſellſchaft.
g. 11 bis 14. Theil II. Tit. 6. Sie ſteht als ſolche unter der fort-
wahrenden Aufſicht des Staats, welcher ſie verbieten kann, ſobald
ſich findet, daß ſie anderen gemeinnützigen Abſichten und Anſtalten
hinderlich oder nachtheilig iſt, 9. 4 ebendaſelbſt; und ihre Mitglieder
bilden auch wenn ſie die Ausſonderung von den im Staate aufge
nommenen Kirchen Geſellſchaften bezwecken, dennoch keine rechtlich
beſtehende, beſondere ReligionsPartei, ſondern für erſt nur
eine bloße Privat-Geſellſchaft, und werden in rechtlicher Be
iehung nach wie vor als Angehörige derjenigen Religions
artei angeſehen, zu der ſie bis dahin gehört haben, in ſo weit nicht

beſoudere Geſetze Ausnahmen davon begründen.
3. Religionsgrundſatze, welche mit der Ehrfurcht gegen die Gott-heit, dem &ehorſam gegen die Geſetze, der Treue gegen den Staat

und der allgemeinen Sittlichkeit unvereinbar ſind, dürfen überhaupt
im Staat nicht ausgebreitet werden. 13. bis 15. Theil II. Tit. 11.
Einer jeden neu ſich bildenden Religionsgeſellſchaft liegt daher der
Nachweis ob, daß die von ihr gelehrten Meinungen nichts enthalten,
was dem zuwiderlauft. F. 21. ebendaſelbſt.

4. Erhalt eine Religions- Geſellſchaft die Genehmigung des
Staats, ſo erlangt ſie dadurch die Rechte einer geduldeten Kirchen
Geſellſchaft und iſt demgemaß befugt, gottesdienſtliche Zuſammen
kunfte in gewiſſen dazu beſtimmten Gebaäuden anzuſtellen und hier
ſowohl, als in den Privatwohnungen der Mitglieder, die ihren Reli-
gions Grundſätzen gemäßen Gebraäuche auszuüben. 22. und 23.
ebendaſelbft. Sie bleibt aber dabei der Ober Aufſicht des Staats
unterworfen und letzterer iſt berechtigt, von demjenigen, was in ih-
ren Verſammlungen gelehrt und verhandelt wird, Kenntniß einzu
ziehen. 32. und 33. ebendaſelbſt. Jm Uebrigen beſtimmen ſich
ihre Rechte nach der beſonderen Konzeſſion, welche ihr von dem Lan-
desherrn ertheilt wird. 898. 20. 29. ebendaſelbſt, 22. Theil II.
Tit. 6.

5. Die im Staat öffentlich aufgenommenen Kirchen Geſellſchaf
ten haben die Rechte privilegirter Corporationen. 17. Theil
Tit. 11 Nur die ihnen gehörenden gottesdienſtlichen Gebaude wer
den Kirchen genannt und genießen als ſolche die Vorrechte der
öffentlichen Gebäude des Staats. 18. ebendaſelbſt. Kirchen, ſo
wie Pfarr und Kuſtergüter, ſind in der Regel von den gemeinen
Laſten des Staats frei, und die zur Feier des Gottesdienſtes und zum
Religions Unterricht beſtellten Perſonen haben mit anderen Beamten
im Staat gleiche Rechte. 165. ebendaſelbſt. S. 174. ebendaſelbſt.
8. 774. bis 777. ebendaſelbſt. 19. ebendaſelſt. 88. 96 und 97.
ebendaſelbſt. Jn Anſehung der uüber ihr Vermögen verhandelten Ge-
ſchäfte und geſchloſſenen Verträge haben die öffentlich aufgenomme-
nen Religions Geſellſchaften die Rechte der Minderjährigen fie ge
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nießen wegen dieſes Vermögens im Konkurſe beſonderer Vorrechte,
und es findet gegen ſie nur die außerordentliche Verjahrung von 44
Jahren ſtatt. 228. bis 234. Theil II. Tit. 11. 629. bis 632.
Theil I. Tit. 9. Die zu einer vom Staat öffentlich aufgenommenen
Religionspartei gehörigen Kirchen ſind befugt, gegen die innerhalb
ihrer Parochie wohnenden Glaubens Verwandten, ſoweit letztere
nicht beſonders eximirt ſind, den Pfarrzwang auszuuben und dieſel-
ben zu den aus der Parochial Verbindung fließenden Laſten und Ab-
gaben heranzuziehen. 237. Theil II. &it. 11. 260 und 261.
ebendaſelbſt. S. 418. ebendaſelbſt.

6. Auf die vorſtehend unter 5. aufgefuhrten Rechte der offent
lich aufgenommenen Kirchen -Geſellſchaften haben die nur geduldeten
Religions-Geſellſchaften als ſolche keinen Anſpruch; den Umfang ih-
rer Rechte in beſonderem Falle beſtimmt vielmehr die ihnen ertheilte
Konzeſſion (cont. 9. 4.).

Verordnungbetreffend die Geburten, Heirathen und Sterbefaälle,
deren buürgerliche Beglaubigung durch die Orts-

gerichte erfolgen muß.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von

Preußen 2c. 2c. verordnen, in Verfolg Unſeres am heutigen Tage
über die Bildung neuer Religions Geſellſchaften erlaſſenen Patents,
fur alle Theile Unſerer Monarchie, mit Ausſchluß des Bezirks des
Appellationsgerichtshofes zu Koöln, auf den Antrag Unſeres Staats
Miniſteriums und nach vernommenem Gutachten Unſeres Staats
Rathes, was folgt:

J. 1. Die burgerliche Beglaubigung der Geburts-, Heiraths
und Sterbefälle, die ſich in ſolchen geduloeten Religions-Geſellſchaf
ten ereignen bei welchen den zur Feier ihrer ReligionsHandlungen
beſtellten Perſonen die Befugniß nicht zuſteht, auf bürgerliche Rechts
Verhältniſſe ſich beziehende Amtshandlungen mit civilrechtlicher Wir
kung vorzunehmen ſoll durch Eintragung in ein gerichtlich zu füh-
rendes Regiſter bewirkt werden.

g. 2. Dieſes Regiſter (S. 1.) wird von dem ordentlichen Richter
des Orts, wo der Geburts oder der Sterbefall ſich ereignet hat, oder
die Brautleute wohnen, auch in Anſehung ſolcher Betheiligten ge-
fuhrt, welche ſonſt von der ordentlichen Gerichtsbarkeit befreit ſind.
Haben die Brautleute ihren Wohnſitz in verſchiedenen Gerichts Be
zirken, ſo kann die Eintragung der Ehe bei dem einen oder dem an
deren der beiden Richter nachgeſucht werden. Der Richter, welcher
hiernach die Eintragung vornimmt, hat von derſelben dem Richter
des Orts, an welchem der andere Theil des Brautpaares wohnt,
Mittheilung zu machen, und dieſer hat die vollzogene Ehe auch in
das von ihm geführte Regiſter zu übernehmen.

8. 3. Zur Anzeige einer erfolgten Geburt iſt zunächſt der Vater
des Kindes verpflichtet. Jſt derſelbe nicht bekannt oder zur Erfüllung
dieſer Verpflichtung nicht im Stande, ſo muß die Anzeige von dem
Geburtshelfer oder der Hebamme, wenn aber ſolche bei der Nieder-
kunft nicht gegenwaärtig geweſen ſind von den ſonſt dabei zugegen
geweſenen Perſonen und wenn die Geburt ohne Beiſein Anderer er-
folgt iſt, von demjenigen, in deſſen Wohnung das Kind geboren iſt,
geſchehen. Andere, zu den Verwandten oder Hausgenoſſen gehörende
Perſonen, ſind zu der Anzeige berechtigt, aber nicht verpflichtet. Die
Anzeige muß den Tag und die Stunde der Geburt das Geſchlecht
des Kindes und deſſen Vornamen, ferner die Namen, den Stand oder
das Gewerbe, ſo wie den Wohnort der Aeitern, enthalten. War
zur Zeit der gemachten Anzeige dem Kinde noch kein Vorname bei-
gelegt, ſo iſt hierüber binnen drei Tagen, nachdem dies geſchehen,
nachträgliche Anzeige zu leiſten.

ſ. 4. Bei Todesfallen muß die Anzeige von dem Familienhaupte,
und wenn ein ſolches nicht vorhanden oder hierzu nicht im Stande
iſt, von demjenigen gemacht werden in deſſen Wohnung der Todes-
fall ſich ereignet hat. Andere Verwandte oder Hausgenoſſen des
Verſtorbenen ſind zu der Anzeige berechtigt, aber nicht verpflichtet.
Die Anzeige muß Tag und Stunde des Todes, Vor und Familien-
namen, Alter, Stand oder Gewerbe des Verſtorbenen enthalten.

S. 5. Der ehelichen Verbindung muß ein Aufgebot vorangehen.
Daſſelbe iſt bei dem Richter des Orts, an welchem die Brautleute
den Wohnſitz haben, und wenn dieſelben in verſchiedenen Gerichts-
bezirken wohnen bei jedem der beiden Richter in Antrag zu bringen,
und erſt dann zu veranlaſſen, wenn ſich der Richter die Ueberzeugung
verſchafft hat, daß die zur bürgerlichen Gültigkeit der Ehe geſetzlich
nothwendigen Erforderniſſe vorhanden ſind. Das Aufgebot erfolgt
durch eine an der Gerichtsſtelle und gleichzeitig an dem Rath oder
Ortsgemeindehauſe, in deſſen Ermangelung aber an der Wohnnng
des Gemeinde Vorſtehers, wahrend vierzehn Tagen auszuhängende
Bekanntmachung.
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J. 6. Diejenige Handlung durch welche nach dem Gebrauche der
Religions Geſellſchaft die eheliche n eſchloſſen wird, darferſt vorgenommen werden wenn gerichtlich eſcheinigt iſt, daß die

Brautleute, jedes an ſeinem Wohnorte, aufgeboten worden ſind, und
kein Einſpruch erfolgt iſt.

8. 7. Zu der Eintragung der Ehe in das Regiſter (8. 1.) iſt
erforderlich: 1. die Erklärung der Brautleute, daß und wann die nach
dem Gebrauch der geduldeten Religions Geſellſchaft zum Abſchluß
der ehelichen Verbindung erforderliche Handlung ſtattgefunden hat;
2. eine die Richtigkeit dieſer Erklärung beſtatigende Verſicherung
zweier en re zu derſelben Religions- Geſellſchaft gehörenden
Perſonen 3. den Nachweis des Aufgebots (S. 5.).

S. 8. Die bürgerliche Gültigkeit einer ſolchen Ehe beginnt mit
dem Zeitpunkt der Eintragung der Ehe in das Regiſter.

J. Zu den in den g8. 3, 4 und 7? vorgeſchriebenen Anzeigen
und Erklärungen iſt das perſönliche Erſcheinen vor dem Richter er
forderlich. Der Richter hat darüber, unter Zuziehung eines verpflich
teten Protokollführers, ein Protokoll aufzunehmen, welchem die ein
re Beſcheinigungen beizufugen ſind. Wenn nach dem Ermeſ-
en des Richters die Thatſache feſtgeſtellt iſt, ſo hat derſelbe auf

Grund des Protokolls, ſofort den Geburts, Heiraths oder Sterbe-
fall in das Regiſter einzutragen, und darüber ein Atteſt auszufer-
tigen.

J. 10. Das Regiſter (8. 1.) und die auf Grund deſſelben ausge
fertigten Atteſte genießen bis zum Beweiſe des Gegentheils vollen
öffentlichen Glauben.

S. 11. Die in den g. 3, 4 und 7 vorgeſchriebenen Anzeigen oder
Erklärungen müſſen von den dazu Verpflichteten gemacht werden
1. bei Geburten innerhalb der zunachſt folgenden drei Tage;
2. bei Heirathen binnen der zunächſt folgenden acht Tage nach Voll
ziehung der nach dem Gebrauche der Religions Geſellſchaft erfor
derlichen Handlung 3. bei Todesfallen ſpäteſtens an dem nächſt
folgenden Tage. Eine ſchuldbare Verſaumniß dieſer Friſten iſt mit
Geldbuße bis zu funfzig Thalern oder mit Gefängniß bis zu vier
Wochen zu beſtrafen. Außerdem haben die Säumigen diejenigen Ko-
ſten zu tragen, welche dadurch entſtehen, daß der Richter wegen der
verzögerten Anzeige zu irgend einer Ermittelung veranlaßt wird.

g. 12. Die Feſtſetzung der im F. 11. angedrohten Strafe erfolgt
durch gerichtliches Erkenntniß.

S. 13. Die Orts- Polizei Behörden ſind verpflichtet, auf die
rechtzeitige Anzeige der Geburten, Heirathen und Sterbefalle zu ach
ten und bei Unterlaſſung derſelben das Erforderliche von Amtswegen
zu veranlaſſen.

8. 14. Für die den Gerichten durch gegenwärtige Verordnung
überwieſenen Geſchäfte ſind W zu entrichten, über deren Be
trag der Juſtiz- Miniſter nähere Beſtimmungen zu treffen hat.

g. 15. Jnſoweit nicht durch gegenwärtige Verordnung abwei-
chende Beſtimmungen gegeben ſind, haben die Gerichte bei dem Auf-
gebote und der Führung des Regiſters diejenigen Vorſchriften zu be
folgen welche den Geiſtlichen der öffentlich aufgenommenen Kirchen
für das Aufgebot und die Führung der Kirchen Regiſter ertheilt ſind.

g. 16. Die Vorſchriften der gegenwäriigen Verordnung finden
auch auf Geburten, Heirathen und Sterbefälle ſolcher Perſonen An
wendung, welche aus ihrer Kirche ausgetreten ſind und noch keiner
vom Staate genehmigten Religions Geſellſchaft angehoören. Bei
den Heirathen ſolcher Perſonen ſollen jedoch die Beſtimmungen der
Paragraphen 6. 7. und 11. Nr. 2. ausgeſchloſſen bleiben. Zur Ein
tragung der Ehe in das Regiſter genügt in dieſen Fällen der Nach-
weis des Aufgebots (Paragraph 5.) und die perſönliche Erklarung der
Brautleute vor dem Richter daß ſie fortan als ehelich mit einander
verbunden ſich betrachten wollen.

S. 17. Der Austritt aus der Kirche (8. 16.) kann nur durch eine
vor dem Richter des Orts (S. 2.) perſönlich zum Protokoll abzugebende
Erklarung erfolgen. Dieſe Erklaärung hat nur dann rechtliche Wir-
kung, wenn die Abſicht, aus der Kirche auszutreten, mindeſtens vier
Wochen vorher dem Richter des Orts in gleicher Weiſe erklart wor
den iſt. Der Richter hat von der zuerſt bei ihm abgegebenen Erkla
rung dem kompetenten Geiſtlichen ſofort Mittheilung zu machen.

F. 18. Bei Eheſcheidungsklagen ſolcher Perſonen, welche aus ih
rer Kirche ausgetreten ſind und noch keiner vom Staate genehmigten
Religions Geſellſchaft angehören, finden die in der Verordnung uber
das Verfahren in Eheſachen vom 28. Juni 1844 hinſichtlich der Mit-
wirkung eines Geiſtlichen und insbeſondere die in den 88. 10. bis 14.
gegebenen Vorſchriften keine Anwendung. Der Einleitung ſolcher
Eheſcheidungsklagen muß ſtatt des SuühneVerſuchs durch den Geiſt-
lichen ein Sühne- Verſuch durch das Gericht vorangehen. Bei dieſem
Suhne Verſuche ſind der Staats-Anwalt und nach deſſen Antragen
diejenigen Perſonen zuzuziehen, von welchen eine dem Zweck entſpre-
chende Mitwirkung zu erwarten iſt.
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S. 19. Der Juſtizminiſter hat die Gerichte mit näherer Anwei

fung zur Ausführung dieſer Verordnung zu verſehen. Urkundlich un
ter Unſerer Hoöchſteigenhandigen Unterſchrift und beigedrucktem Kö
niglichen Jnſtegel.

Gegeben Berlin, den 30. März 1847.

S. Friedrich Wilhelm.Frh. v. Müffling. Eichhorn. v. Savigny. Uhden.
Beglaubigt: Bode.

Mit Bezug auf das vorſtehende Patent haben des
Königs Majeſtät noch folgenden beſonderen Befehl unter
gleichem Datum an das Staats- Miniſterium zu erlaſſen ge
ruht: Wenn Jch in dem Patent vom heutigen Tage über
die Bildung neuer Religions-Geſellſchaften denjenigen, wel
che ihre Kirche verlaſſen und zu einer beſonderen Religions-
Geſellſchaft ſich vereinigen oder einer ſolchen ſich anſchlie-
ßen, nur inſoweit, als ihre Vereinigung vom Staate ge
nehmigt iſt, den fortdauernden Genuß ihrer burgerlichen
Rechte und Ehren ausdrucklich zugeſichert habe, ſo darf
dieſer Beſtimmung, wie Jch dem Staats- Miniſterium
zur Vermeidung moglicher Mißverſtändniſſe hierdurch eroff
ne, nicht die Auslegung gegeben werden als ob der
Beitritt zu einer vom Staate noch nicht genehmigten Re
ligions- Geſellſchaft ohne Weiteres den Verluſt jener Rechte
und Ehren zur Folge habe. Eine ſolche Auslegung wurde
ganz Meiner Abſicht entgegen ſein. Jnsbeſondere mache
Jch darauf aufmerkſam, daß kein Militair- oder Civil-Be-
amter blos deshalb, weil er ſich von ſeiner Kirche getrennt
und einer bisher noch nicht genehmigten Religions-Geſell-
ſchaft angeſchloſſen hat, in den mit ſeinem Amte verbun-
denen Rechten ſofern nicht das Amt ſelbſt, wie z. B. bei
den Schullehrern 2c., durch eine beſtimmte Konfeſſion be
dingt iſt, eine Schmälerung erleiden darf. Ich uberlaſſe
den einzelnen Verwaltungs-Chefs hiernach die Behoörden
mit der nöthigen Anweiſung zu verſehen.

Berlin, den 30. März 1847.
Friedrich Wilhelm.

An das Staats-Miniſterium.

Allerhöchſte Kabinets- Ordre vom 7. d. M.
wegen Publication der beiden Verordnungen
von demſelben Tage, betreffend die Oeffent-
lichkeit in den nach dem Geſetze vom 17. Juli
1846 zu führenden Unterſuchungen, ſo wie be-
treffend die Oeffentlichkeit in Civil-Prozeſſen.

»Jch habe die Mir mit dem Berichte des StaatsMi-
niſteriums vom 6. d. M. eingereichten Entwurfe zweier
Verordnungen betreffend die Oeffentlichkeit in den nach
dem Geſetze vom 17. Juli 1846 zu führenden Unterſuchun-
gen ſo wie betreffend die Oeffentlichkeit in Civilprozeſſen,
vollzogen und ſende dieſelben dem Staats- Miniſterium mit
dem Befehle zu, ihre Publication durch die Geſetz-Samm-
lung zu veranlaſſen.

Potsdam, den 7. April 1847.
Friedrich Wilhelm.

An das Staats-Miniſterium.
Verordnung,

betreffend die Oeffentlichkeit in den nach dem Geſetze
vom 17. Juli 1846 zu fuührenden Unterſuchungen.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. c.

finden Uns veranlaßt fur die nach dem Geſetze vom 17. Juli 1846
(Geſetz Sammlung S. 267) zu führenden Unterſuchungen eine dem
wahren Bedurfniß entſprechende Oeffentlichkeit einzufuühren, und ver
ordnen demnach unter Aufhebung des S. 17. des gedachten Geſetzes,
auf den Antrag Unſeres Staats Miniſteriums, was folgt:

S. 1. Der Zutritt zu den mündlichen Verhandlungen in den nach
dem Geſetze vom 17. Juli 1846 zu führenden Unterſuchungen ſoll



fortan allen Männern geſtattet ſein zurückzuweiſen ſind jedoch die
jenigen, welche das Recht, die National Kokarde zu tragen verlo-
ren haben, ſo wie diejenigen deren aäußere Erſcheinung von der Art
iſt, daß eine Verletzung des Anſtandes bei den Verhandlungen zu

veſorgen ſteht. JS. 2. Alle bei der Sache nicht betheiligte Perſonen muſſen ſich
jedoch dann entfernen, wenn das Gericht dies aus Grunden des offent-
lichen Wohls oder der Sittlichkeit fur angemeſſen erachtet. Das Ge
richt hat hierbei beſonders den Antrag des Staats Anwalts zu be-

ruckſichtigen. A.Urkundlich unter Unſerer Hoöchſteigenhandigen Unterſchrift und
beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Potsdam, den 7. April 1847.
(L. 8.) Friedrich Wilhelm.Prinz von Preußen.
Muühler. Rother. Eichhorn. v. Thile.

v. Bodelſchwingh. Gr. zu Stolberg.
Frh. v. Canitz. v. Düesberg.

—SDDS

Verordnung,
vetreffend die Oeffentlichkeit in Civil-Prozeſſen.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

finden Uns veranlaßt in denjenigen Landestheilen, in welchen die
Verordnung vom 21. Juli 1846 über das Verfahren in CivilPro-

Geſetzeskraft hat, eine dem wahren Bedurfniſſe entſprechende
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Antrag Unſeres Staats Miniſteriums, unter Aufhebung aller ent
gegenſtehenden Vorſchriften, was folgt:

8. 1. Der Zutritt zu den mündlichen r r in Civil
v ſoll fortan allen Männern geſtattet ſein; zurückzuweiſenind jedoch diejenigen, welche das Recht, die Ratibnal Kokarde zu

tragen, verloren haben ſo wie diejenigen, deren außere Erſcheinung
von der Art iſt, daß eine Verletzung des Anſtandes bei den Verhand
lungen zu beſorgen ſteht.

8. 2. Alle bei der Sache nicht betheiligte Perſonen müſſen ſich
entfernen, ſobald das Gericht aus Grunden des öffentlichen Wohls
oder der Sittlichkeit dies für angemeſſen erachtet.

Auf den Antrag der Parteien oder einer derſelben iſt die Oef-
fentlichkeit nur dann auszuſchließen, wenn fur dieſe Ausſchließung
Gründe angeführt werden deren Erheblichkeit das Gericht nach
freiem Ermeſſen anerkennt. Das Gericht hat darüber durch einen
Beſchluß zu befinden, und zwar nach Anhöörung der Parteien oder
P Bevollmächtigten, wenn dieſelben in der Sitzung anweſend
ind.
S. 3. Auf das durch das Geſetz vom 28ſten Juni 1844 einge

führte Verfahren in Eheſcheidungsſachen hat die gegenwärtige Ver-
ordnung keine Anwendung. Urkundlich unter Unſerer Hoöchſteigenhan-
digen Unterſchrift und beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Potsdam, den 7. April 1847.
(1,. 8.) Friedrich Wilhelm.Prinz von Preußen.

erichts Oeffentlichkeit einzuführen und verordnen demnach auf den

v. Boyen. Mühler. Rother. Eichhorn. v. Thile.
v. Savigny. v. Bodelſchwingh. Graf zu Stolberg.

Uhden. Freiherr v. Canitz. v. Düesberg.
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Bekanntmachungen.
Von einem zahlungsfähigen Käufer wird

ein Rittergut in reellem Werthe von 100
bis 120,000 Thlr. (die Zahlung geſchiehet
baar), in der Provinz Sachſen belegen, zu
kaufen geſucht. Die Herren Verkäufer er
ſuche ich, mir entweder mündlich oder in
portofreien Briefen Nachricht zu geben.

Halle, den 11. April 1847.
G. W. Hehne,

Commiſſionair, Harz Nr. 1327.
reren

Ein fehlerfreies Zug und Reitpferd
nebſt Stuhlwagen ſteht zu verkaufen in
Nr. 923, dem Ober-Bergamte gegenüber,
bei Chr. Fritſch Vetterlein.

Eine gebildete Perſon 27 Jahr alt,
welche einer Hauswirthſchaft ganz allein
vorſtehen kann; eine Landwirthſchafterin,
eine Ladendemoiſell, mehrere Stubenmäd-
chen, Hofemeiſter und Kutſcher ſuchen ſo
gleich Condition durch

Wittwe Kupfer in Merſeburg,
Ober-Breitegaſſe.

Zimmergeſellen finden Arbeit bei dem
Zimmermeiſter Taat.

Halle, den 11. April 1847.

Drei bis vier Stück neumilchende Zie
gen ſo wie Ziegenlämmer, wie auch gute
geſunde Kartoffeln zu Saamen, ſind zu
verkaufen bei Köſter in Diemitz.

1500 bis 2000 Thlr. werden auf erſte
ſichere Hypothek zu leihen geſucht. Nähe-
res bei Supprian in Halle, Leipziger-
ſtraße Nr. 283.

Commiſſions- Verkauf. Handſchuhe,Von der Ständ. Kreis-Weberei-Factorei feinſte franzöſiſch leinene in allen Größen
in Lauban erhielt ich wieder die fehlen- und bedeutender Auswahl bei Pohlmann
den Sorten in ſchleſiſcher Leinwand, am Markt u. in der Brüderſtraße.
Leinwand Reſtern und leinenen Tar
ſchentüchern. Auch ſind gut und dauer- Ein Gaſthof, 1 Stunde von Halle,
haft gearbeitete Hemden in ordinair, mit an ſehr frequenter Lage, ſteht ſofort zu
tel, fein und ganz fein fortwährend auf verpachten oder zu verkaufen. Näheres bei

dem Lager. Supprian in Halle, LeipzigerſtraßeFriedrich Arnold am Markt. Nr. 2383.

Um zu raäumen empfehle ich als auf-
fallend billig: Eine Partie Kattune, welche 4 u. 5 Sgr. koſteten, zu

21 und 3 Sgr. Camlot, Thibet, Lama, 7/4 breit, zu 7 bis 10 Sgr. halb-
wollene Kleiderſtoffe, 21 3 und 5 Sgr. die Elle; eine große Auswahl Tücher, 8

Ellen groß, Doppel-Shawl, und eine große Partie wollene Reſter zu ſehr billigen
Preiſen. Da mein Lager nur bis Freitag d. 16. d. M. hier ausgeſtellt iſt und wäh-
rend der Meſſe geſchloſſen bleibt, ſo bitte ich um ſchnellen Zuſpruch.

E. Cohn, Ober- Leipzigerſtraße Nr. 305.

Heute Nachmittag 1 Uhr am gr. Berlin Nr. 433
e Auction von ſehr gut gehaltenen birkenen Mö-
els, Silberzeug, Federbetten u. dgl. r

Brandt.
Erfurter Lagerbier,

ſchöner, wie es je geweſen, in der goldenen Kugel.

Anzeigen, welche zur Jnſertion in den Courier beſtimmt
ſind, wolle man nicht in dem Lokal der Gebauer'ſchen Buchdruckerei,
ſondern in der Expedition des Couriers Buchhandlung
von C. A. Schwetſchke und Sohn) abgeben laſſen.

S S,

Gebauerſche Buchdruckerei.
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